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Norm

JagdG Stmk 1986 §41 Abs1 litf;

JagdG Stmk 1986 §42;

JagdRallg;

StPO 1975 §409 Abs1;

TilgG 1972 §2 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Der Bedeutungsinhalt von "Verbüßen" beschränkt sich nicht auf den Vollzug von Freiheitsstrafen (vgl etwa § 2 Abs 2

Tilgungsgesetz 1972). Auch eine Geldstrafe wird also "verbüßt" im Sinne des § 41 Abs 1 lit f Stmk JagdG, sei es, dass sie

(freiwillig) bezahlt, sei es, dass sie im Sinne des § 409 Abs 1 StPO zwangsweise eingetrieben wird. Somit führt die

Ermittlung des Normgehalts des von der belangten Behörde angewendeten § 41 Abs 1 lit f Stmk JagdG zu einem

eindeutigen Ergebnis: Eine Geldstrafe ist "verbüßt", wenn sie (vollständig) bezahlt wurde.
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